
 

GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VI/198 1. Ergänzung 

 

Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 3.0 Technische Verwaltung 

Sachbearbeiter/in: Herr Heller 

Datum: 24.10.2018 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2018  

Gemeindevertretung 18.06.2018  

Haupt- und Finanzausschuss 29.11.2018  

Haupt- und Finanzausschuss 13.12.2018  

Gemeindevertretung 17.12.2018  

 
Entwurf der überarbeiteten Entwässerungssatzung (EWS) 
hier: Beauftragung eines Fachbüros zur Aktualisierung der Gebührenkalkulation 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt die beigefügte Entwässerungssatzung. 

 
Sachdarstellung: 

 
Beigefügt ist zum einen die Dokumentation des Büros Bullermann&Schneble zur Ermittlung der 
Gebührensätze und der Satzungsentwurf mit Einarbeitung der Sätze. Der im letzten Entwurf 
vorgelegte §25, Teil2 wurde wieder auf Empfehlung gestrichen. 
 
Die Finanzverwaltung hat ermittelt, dass die Änderung der Satzung zu Mehreinnahmen zur 
Deckung der Entwässerungskosten in Höhe von 183.890 € führen wird. Eine Kostendeckung wird 
somit erreicht. 
 
Die Gebührensätze würden sich nach 16 Jahren wie folgt erhöhen: 
 
Regenwasser um 19,36% 
Schmutzwasser um 8,78 % 
 
Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten. 
 
 
Finanzierung: 
 

 
 
 
 
Anlage(n): 

1. Teil1: Gebührenermittlung durch Bullermann&Schneble 
2. Teil2: Gebührenermittlung durch Bullermann&Schneble 



Vorlage:  Seite - 2 - 

3. Teil3: Gebührenermittlung durch Bullermann&Schneble 
4. Entwurf Entwässerungssatzung Stand 24.10.2018 
5. Nachkalkulation nach HH-Beschluss Abwasserverband (ergänzt am 18.12.2018) 




